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Infobrief 14: Dezember 2003 
Feldafing, den 17.12.2003 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

zunächst wünsche ich Ihnen auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr. Für das gezeigte Vertrauen und die konstruktive Zusammenarbeit von und mit großen Teilen der 
Feldafinger Bevölkerung möchte ich mich sehr herzlich bedanken und hoffe, dass wir dies auch im nächsten Jahr weiter 
fortsetzen und ausbauen können. 
 
Verbesserung der Gewerbesteuereinnahmen 
Mit diesem Artikel wende ich mich an alle Feldafinger, die außerhalb von Feldafing als Unternehmer tätig sind und somit die 
Gewerbesteuer in einer anderen Gemeinde oder Stadt abführen. 

Um eine örtliche Verlagerung der Gewerbesteuerpflicht zu erreichen, wäre es möglich an eine so genannte Organschaft zu 
denken. Eine Organschaft führt dazu, dass die Ergebnisse mehrerer Betriebsstätten zusammengeführt werden. Hierdurch 
werden auf einer anderen Ebene die Gewinne und Verluste der einzelnen Betriebsstätten kompensiert. Die Organschaft 
kann beispielsweise eine Holding sein; die operativen Gesellschaften, also die Betriebsstätten sind die Organgesellschaf-
ten. Sie müssen zwingend in Form einer Kapitalgesellschaft geführt werden. Die Begründung einer Organschaft verlangt 
die Erfüllung folgender Kriterien: 

• Gewerblicher Organträger in Form einer Personengesellschaft, also auch einer GmbH & Co KG. 
• Finanzielle Eingliederung der Organgesellschaften in den Organträger. Dies bedeutet eine Mindestbeteiligung von 

51%. 
• Gewinnabführungsvertrag zwischen dem Organträger und der Organgesellschaft für mindestens fünf Jahre. 

Die Vorteile der Begründung einer Organschaft mit Sitz in Feldafing sind u.a.: 
• Im Vergleich mit anderen Kommunen hat Feldafing mit einem Gewerbesteuerhebesatz von nur 300%-Punkten einen 

sehr niedrigen Wert. München z.B. hat einen Hebesatz von 490%-Punkten. Sie sparen also bares Geld! 
• Sie helfen Ihrer Heimatgemeinde Feldafing, indem Sie die zu zahlende Gewerbesteuer in Feldafing abführen. 

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, stehe ich Ihnen sehr gerne zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter 08157-93110. 
 
Entsorgung von Christbäumen 
Wie in jedem Jahr bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit an, nach den 
Feiertagen Ihre Christbäume zu entsorgen. Als Sammelstelle stehen Parkflächen an der Stadionstraße gegenüber dem 
gemeindlichen Bauhof zur Verfügung. Wir bitten Sie, die Christbäume im gekennzeichneten Bereich von Donnerstag, 08. 
Januar 2004 bis Freitag, 16. Januar 2004 dort abzulegen bzw. beim Bauhofpersonal abzugeben. Wie in der Vergangenheit 
können jedoch nur Bäume angenommen werden, die frei von Schmuck und Behang sind. 

Die angelieferten Christbäume werden vom Bauhof der Gemeinde Feldafing gehäckselt und umweltfreundlich entsorgt. Die 
Aktion ist eine Serviceleistung der Gemeinde Feldafing und erfolgt kostenlos. Für Spenden, die zur Sanierung des Da-
ches der Pfarrkirche St. Peter und Paul zweckgebunden verwendet werden, sind wir sehr dankbar. Hierfür steht an der 
Abgabestelle eine Sammelbüchse bereit, die mehrmals täglich geleert wird. 
 
Streu- und Räumdienst der Gemeinde Feldafing 
Die Gemeinde Feldafing kommt auch heuer wieder ihrer Verpflichtung nach, die im Winter durch Schneefall und Glätte auf-
tretenden Verkehrsgefährdungen auf Fahrbahnen und Gehwegen im Rahmen ihrer finanziellen und sachlichen Leistungs-
fähigkeit durch Räumen und Streuen zu beseitigen. Dies gilt allerdings nur insoweit, als die Streu- und Räumpflicht hinsicht-
lich des Fußgängerverkehrs nicht die privaten Straßenanlieger betrifft (siehe auch meinen Bürgermeisterbrief vom Novem-
ber 2003). 

Da es technisch nicht möglich ist, bei Schnee oder Glatteis alle Fahrbahnen und Gehwege gleichzeitig zu streuen und zu 
räumen, werden innerhalb der Streubezirke die Straßen in der Reihenfolge ihrer Verkehrsbedeutung in Dringlichkeitsstufen 
eingeordnet. Markanten Bereichen, wie Kreuzungen, Hanglagen, Brücken, etc. wird hierbei besondere Vordringlichkeit ein-
geräumt. 



Der Winterdienst auf den einzelnen Verkehrsflächen richtet sich nach dem derzeit gültigen Streu- und Räumplan. Da leider 
nicht im gesamten Ortsgebiet gleichzeitig gestreut und Schnee geräumt werden kann, hat im Zweifelsfall die Streupflicht 
Vorrang vor der Räumpflicht. Die Streu- und Räumpflicht besteht auch an Sonn- und Feiertagen. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden alle Feldafinger Bürger gebeten, ihre Kraftfahrzeuge so abzustel-
len, dass der Winterdienst ungehindert durchführbar ist. Wir bitten Sie deshalb Ihre Fahrzeuge möglichst nicht auf der Stra-
ße zu parken. Sollte dies unvermeidlich sein parken Sie Ihre Fahrzeuge möglichst auf einer Seite am besten auf der Geh-
wegseite, falls ein Gehweg vorhanden ist. 

Der Einsatz von Streusalz und anderem Streumaterial wird unter ökologischen Gesichtspunkten soweit reduziert, dass die 
Sicherheit gewährleistet bleibt. 

Da wir der Feldafinger Bevölkerung eine optimale Sicherheit gewährleisten möchten, ist innerhalb des gemeindlichen Bau-
hofes eine Rufbereitschaft installiert. Der Zustand der Straßen und Wege wird während des Winterdienstes vom Bauhoflei-
ter bzw. seines Vertreters in regelmäßigen Abständen Tag und Nacht kontrolliert. Die angeordnete Rufbereitschaft, die 
auch für Samstage, Sonntage sowie Feiertage gilt, fordert von den Bediensteten, dass diese für den Einsatz jederzeit er-
reichbar und einsatzbereit sein müssen. Sie werden durch den jeweiligen Einsatzleiter alarmiert. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die im Gemeindegebiet liegenden Staatsstraßen (Possenho-
fener Str., Tutzinger Str., Bahnhofstr. und Traubinger Str.) nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde Feldafing liegen.  

Die Gemeinde Feldafing, insbesondere das Team des Bauhofes wünscht der Feldafinger Bevölkerung eine sichere und vor 
allem unfallfreie Wintersaison 2003/04 und bedankt sich schon jetzt für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit. 

Spenden- und Sponsorenpool 
Um auch in den nächsten Jahren für freiwillige Leistungen der Gemeinde finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben, habe 
ich einen Spenden- und Sponsorenpool gegründet. Dabei verpflichten sich Unternehmer, der Gemeinde Feldafing für eine 
Mindestlaufzeit von drei Jahren einen bestimmten Betrag zur Verfügung zu stellen. Bis heute habe ich bereits unterschrie-
bene Verträge mit einer Gesamtsumme von 35.000 Euro vorliegen. Das durch den Pool eingenommene Geld muss im we-
sentlichen für Zwecke verwendet werden, die allgemein als besonders förderungswürdig im Sinne des §10b Abs. 1 des 
Einkommenssteuergesetzes anerkannt sind. Darunter fallen u.a. Förderung von Jugend- und Altenhilfe, Förderung von Kul-
tur, Förderung der Volksbildung, Förderung des Naturschutzes, Förderung des Sports usw. Über die Verteilung der Gelder 
wird der Feldafinger Gemeinderat oder ein von ihm ermächtigter Ausschuss oder Beirat wie Haupt- und Finanzausschuss 
entscheiden. Als Gegenleistung werde ich für die Unternehmen werben, die sich am Sponsorenpool beteiligen. Heute stelle 
ich Ihnen deshalb unseren „außerordentlichen Sponsor“, die „Dierssen Planfinanz“ vor: 

Die Dierssen Planfinanz besteht in der jetzigen Form seit 1991. Im Sommer 2003 feierte Joachim Dierssen mit Kunden 
und seinem Team 25-jähriges Berufsjubiläum. 

Die allgemeinen Dienstleistungen sind: Unabhängige Betreuung und Vermittlung von Kapitalanlagen, Finanzierungen und 
Versicherungen, Vermögensanalysen, Aufbau von arbeitsunabhängigem Einkommen („Geld für später“) 

Die Tätigkeitsschwerpunkte: 
Existenzgründungsberatung und betriebswirtschaftliche Dauerbetreuung der Heilberufe (Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, 
Zahntechnische Labors) 

Gestaltungsschwerpunkt sind steuergünstige Kapitalanlagen, Denkmalschutzimmobilien, Rendite-Immobilien, international 
anlegende Fonds, Erbschafts-/Schenkungsteuer-sparende Vermögensübertragungen, Rückdeckung von Pensionszusagen 
für GmbH-Geschäftsführer, Auflösung von § 6b Rücklagen bei Landwirten und Unternehmen. 

Wenn Sie mehr über den Feldafinger Spenden- und Sponsorenpool wissen möchten oder sich daran beteiligen möchten, 
rufen Sie mich unter 08157-93110 an. 
 
Öffnungszeiten des Rathauses zwischen Weihnachten und Heilig Drei König 
Am Freitag, den 2. Januar 2004 hat das Rathaus Feldafing geschlossen. Auch am 24. und 31. Dezember ist das Rathaus 
geschlossen. Als besondere Leistung für unsere Bürgerinnen und Bürger werden wir das Rathaus jedoch zusätzlich am 
Dienstag Nachmittag zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr öffnen. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten. 
 
Termine: 
• 08. Januar bis 16. Januar: Häckseldienst für Christbäume gegenüber dem gemeindlichen Bauhof (siehe oben) 
• 13. Januar, 18.30 Uhr: Öffentliche Bauausschusssitzung im Sitzungssaal 
• 20. Januar, 19.30 Uhr: Öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal 
 
Herzlichst 
Ihr Bürgermeister 
 

Bernhard Sontheim 

Ich bedanke mich bei folgenden Mitgliedern des Feldafinger Sponsorenpools sehr herzlich für ihre Unterstützung: 
• Außerordentlicher Sponsor: Dierssen Planfinanz (siehe oben) 
• Sponsoren: Autohaus Horn OHG, Bierstüberl des Hotels Kaiserin Elisabeth, Intact Computer, Internationales Führungs-

zentrum der SIEMENS AG, kw-Dienstleistungen, Müller+ Wilisch; mic-holding GmbH, Strandbad Feldafing 
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